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Kommentare und Anregungen zu Technischen Regelwerken
und Bauvertragstexten für Asphalt im Straßenbau

Neue Stellungnahmen der FGSV-Kommentar-Gruppe

Die seit Juli 1982 tätige Kommentar-Gruppe „Asphaltstraßen“ setzt sich seit Herbst
2003 aus folgenden Mitgliedern zusammen: Ltd. RDir. a.D. Dipl.-Ing. Ulrich Half-
mann [2], Prof. Dr.-Ing. Axel Tappert [8], Ltd. Akad. Dir. Dr.-Ing. Thomas Wörner
[9] (Leiter), Dipl.-Ing. Lothar Drüschner [10] und RBDir. Dipl.-Ing. Helmut Poth
[11].
Die Kommentar-Gruppe befasst sich mit Anfragen über strittige Probleme, die sich
in der Praxis bei der Durchführung von Prüfungen, bei der Auswertung von Unter-
suchungsergebnissen und bei der Auslegung des Technischen Regelwerkes über
Asphalt im Straßenbau sowie von Bauvertragstexten ergeben. Soweit die Anfragen
von allgemeinem Interesse sind, werden sie an dieser Stelle zusammen mit den
Stellungnahmen der Kommentar-Gruppe abgedruckt.
Da sich die Zusammensetzung der Kommentargruppe im Laufe der Zeit ändert,
sind die jeweils beteiligten Mitglieder am Ende der Stellungnahmen genannt. Bei
jeder Anfrage ist auch der Zeitpunkt angegeben, zu dem die Stellungnahme abge-
geben worden ist. Die Zeitangabe kann von Bedeutung sein, wenn nach der Ände-
rung oder nach dem Neuerscheinen von Regelwerken neue Gegebenheiten zu
berücksichtigen sind. Deshalb kann es zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich
werden, eine Anfrage anders zu beantworten.
Die veröffentlichten Fälle Nr. 5 bis 603 stehen auf der Homepage des FGSV Ver-
lages als Download zu Verfügung. Die weiteren Fälle sind in den Folgen 21 bis 29
der Lose-Blatt-Sammlung „Kommentare und Anregungen zu Technischen Regel-
werken und Bauvertragstexten für Asphalt im Straßenbau“ enthalten. Diese Folgen
können vom
FGSV Verlag in 50999 Köln, Wesselinger Straße 17 (Tel.: 0 22 36/38 46 30, 
Fax: 0 22 36/38 46 40, E-Mail: info@fgsv-verlag.de) bezogen werden. 
Eine andere Kommentar-Gruppe befaßt sich mit strittigen Fällen des Betonstra-
ßenbaus. Zur Unterscheidung der beiden Kommentar-Gruppen wird den Nummern
der Fälle der Asphaltstraßen-Gruppe ein „A“ vorangestellt, und die Fälle der Beton-
straßen-Gruppe werden mit „B“ gekennzeichnet.
Alle Anfragen zu strittigen Fragen des Technischen Regelwerkes sind an die
Geschäftsstelle der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ein-
zusenden.
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Fall A 660 Januar 2013

Abzüge bei Unebenheiten in Querrichtung
Im Rahmen der Abnahme einer Baumaßnahme, bei der eine Asphaltdeckschicht
aus Asphaltbeton auf einer Asphaltbinderschicht eingebaut wurde, hat der Auf-
traggeber wegen Unebenheiten von 5 mm innerhalb einer 4 m langen Mess-
strecke in Querrichtung dem Auftragnehmer angeboten, die Geltendmachung 
von Mängelansprüchen vorerst zurückzustellen und dafür als Ausgleich einen
Abzug vorzunehmen. Er bezieht sich hierbei auf den Abschnitt 6.1 der „Zusätz-
lichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Ver-
kehrsflächenbefestigungen aus Asphalt“, Ausgabe 2007 (ZTV Asphalt-StB 07).
Der Auftragnehmer sieht dahingegen in der Überschreitung der Grenzwerte für
die Unebenheit keinen Mangel, da ein Wert von 7,0 mm nicht überschritten ist.
S t e l l u n g n a h m e
Im Abschnitt 4.2.5 „Ebenheit“ führen die „Zusätzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen 
aus Asphalt“, Ausgabe 2007 (ZTV Asphalt-StB 07) aus: „Bei maschinellem Ein-
bau … dürfen Unebenheiten der Oberfläche innerhalb einer 4 m langen Mess-
strecke in Längs- und Querrichtung bei der Abnahme die in der Tabelle 25 ange-
gebenen Grenzwerte nicht überschreiten.“ Im vorliegenden Fall (Unterlage mit
möglicher Unebenheit von höchstens 6 mm, Asphaltdeckschicht aus Asphalt-
beton) darf nach Tabelle 25 die Unebenheit 4 mm nicht überschreiten. Der durch
den Auftragnehmer herangezogene Wert von 7,0 mm bezieht sich auf die Aussage
im Abschnitt 4.2.5 der ZTV Asphalt-StB 07 „Bis zum Ablauf der Verjährungsfrist
für Mängelansprüche …“ und ist nicht relevant für den Zeitpunkt der Abnahme
der Bauleistung. Somit liegt im vorliegenden Fall ein Mangel hinsichtlich der
Ebenheit in Querrichtung vor. Der Auftraggeber kann dem Auftragnehmer nach
den ZTVAsphalt-StB 07, Abschnitt 6.1 anbieten, „im Rahmen einer einzelver-
traglichen Vereinbarung die Geltendmachung von Mängelansprüchen (§13 Nr. 5
VOB/B) vorerst zurückzustellen und dafür als Ausgleich einen Abzug vorzuneh-
men“.
Die im Anhang A.2.5 „Überschreitung des Grenzwertes für die Unebenheit der
obersten Schicht der nach dem Bauvertrag herzustellenden Asphaltschicht“ der
ZTV Asphalt-StB 07 angegebene Formel zur Abzugsberechnung nimmt nur
Bezug zur Fahrstreifenbreite. Dies bedeutet jedoch nicht, dass bei Unebenheiten
in Querrichtung keine Abzüge vorgenommen werden können. In diesem Fall muss
anstatt der Fahrstreifenbreite ein anderer Bezugswert, z. B. die Länge des betrof-
fenen Abschnittes, zur Ermittlung der maßgebenden Fläche gewählt werden.
[2, 8, 9, 10, 11]
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Fall A 661 April 2013

Dickenausgleich
Für ein Bauvorhaben war eine Asphaltbefestigung bestehend aus 3,0 cm SMA 8 S,
8,0 cm AC 16 B S und 15,0 cm AC 22 T S ausgeschrieben. Im Zuge der Kontroll-
prüfungen an Bohrkernen wurden die Schichtdicken der einzelnen Asphaltschich-
ten als arithmetische Mittelwerte von 3,55 cm für den SMA 8 S, 8,57 cm für den 
AC 16 B S und 13,99 cm für den AC 22 T S errechnet.
Der Auftragnehmer geht entsprechend den „Zusätzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus
Asphalt, Ausgabe 2007“ (ZTV Asphalt-StB 07), Abschnitt 7.3.1.2 „Mehr-Einbau-
dicken, Minder-Einbaudicken“ davon aus, dass die tatsächliche Einbaudicke von
26,11 cm die ausgeschriebene Einbaudicke von 26,0 cm um 0,11 cm überschrei-
tet und dieser Mehreinbau von 0,11 cm entsprechend Abschnitt 7.3.1.2 der ZTV
Asphalt-StB 07 zu vergüten wäre. Der Auftraggeber verweigert die Vergütung des
Mehreinbaus.
Ste l l ungnahme
Im Abschnitt 7.3.1.2 führen die ZTV Asphalt-StB 07 aus: „Mehr-Einbaudicken
der einzelnen Schichten werden zunächst zum Ausgleich von Minder-Einbaudi-
cken darunterliegender, nach dem Bauvertrag auszuführender Oberbauschichten
herangezogen. Die dann verbleibende Mehr-Einbaudicke der obersten Schicht
der nach dem Bauvertrag auszuführenden Asphaltbefestigung wird nur bis zu 
5 % der im Bauvertrag geforderten Einbaudicke vergütet. …“
Nach den „Technischen Prüfvorschriften zur Bestimmung der Dicken von Ober-
bauschichten im Straßenbau“, Ausgabe 2012 (TP D-StB 12) wie schon in den 
TP D-StB 89 sind die Schichtdicken gerundet auf 1 mm anzugeben. Somit sind
die ermittelten Schichtdicken entsprechend anzupassen, was zu Dicken von 3,6
cm für den SMA 8 S, 8,6 cm für den AC 16 B S und 14,0 cm für den AC 22 T S
führt.
Die Minder-Einbaudicke der Asphalttragschicht in Höhe von 1,0 cm wird
zunächst durch die Mehr-Einbaudicke der Asphaltbinderschicht von 0,6 cm aus-
geglichen, die verbleibende Minder-Einbaudicke von 0,4 cm wird durch die
Mehr-Einbaudicke der Asphaltdeckschicht ausgeglichen, so dass eine Mehr-Ein-
baudicke der Asphaltdeckschicht von 0,2 cm verbleibt, von der 0,15 cm (5 % der
im Bauvertrag geforderten Einbaudicke von 3,0 cm) vergütet werden können. 
[2, 8, 9, 10, 11]
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Fall A 662 Oktober 2013

Angaben zum Haftverhalten
Eine Straßenbauverwaltung verlangt aufgrund des Allgemeinen Rundschreibens
Straßenbau Nr. 11/2012 (ARS Nr. 11/2012) die Angabe konkreter Werte zum Haft-
verhalten in der Erstprüfung für einen SMA 11 S. Der Asphaltmischguthersteller
vertritt dahingegen die Auffassung, dass bei einer verbleibenden Umhüllung von
60 % ein ausreichendes Haftverhalten zwischen Gesteinskörnung und Bindemit-
tel vorhanden ist und im Erstprüfungsbericht die Angabe der Abschätzung eines
Haftverhaltens mit mehr als 60 % Umhüllung ausreichend ist. Zudem handelt es
sich nach Ansicht des Asphaltmischgutherstellers um Prüfungen im Rahmen der
Erstprüfung, die in keinem Zusammenhang zu dem jeweiligen Bauvertrag stehen. 
Ste l l ungnahme
Das ARS Nr. 11/2012 beinhaltet Änderungen und Ergänzungen des Technischen
Regelwerkes Asphaltstraßen: Im Teil A für die „Technischen Lieferbedingungen
für Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen, Aus-
gabe 2007“ (TL Bitumen-StB 07), im Teil B für die „Technischen Lieferbe-
dingungen für Asphaltmischgut für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen,
Ausgabe 2007“ (TL Asphalt-StB 07) und im Teil C für die „Zusätzlichen Tech-
nischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächen-
befestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007“ (ZTV Asphalt-StB 07). Hinsichtlich
des Haftverhaltens sind nur die TL Asphalt-StB 07 und die ZTV Asphalt-StB 07
maßgebend. 
Die TL Asphalt-StB 07 wurden im Abschnitt 4.1.4 „Erstprüfungsbericht“ wie
folgt ergänzt: „– Haftverhalten grobe Gesteinskörnung/Bindemittel: Ergebnis der
Prüfung nach Abschnitt 4.1.3 sowie gegebenenfalls Aussage zu gewählter Maß-
nahme bzw. Verweis auf langjährige Erfahrung“. Der Asphaltmischguthersteller
muss somit entsprechend Abschnitt 4.1.4 der TL Asphalt-StB in seinem Erst-
prüfungsbericht einen konkreten Wert zum Haftverhalten angeben.
Die ZTV Asphalt-StB 07 wurden im Abschnitt 2.3.2 „Eignungsnachweis“ wie
folgt ergänzt: „– bei den Asphaltmischgutarten und -sorten AC 22 B S, AC 16 B S,
AC 11 D S, SMA 11 S, SMA 8 S und PAAussage zum Haftverhalten des Asphalt-
mischgutes“. Im Eignungsnachweis muss somit entsprechend Abschnitt 2.3.2 der
ZTV Asphalt-StB nur eine qualitative Aussage zum Haftverhalten getroffen wer-
den; hier ist die Angabe eines konkreten Wertes nicht gefordert. 
Der Ansicht des Auftragnehmers ist zuzustimmen, dass die Erstprüfung keine
vertragliche Relevanz hat und dass die Angabe eines konkreten Wertes zum Haft-
verhalten in dem Eignungsnachweis nicht gefordert ist.
[2, 8, 9, 10, 11]
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